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6. Ergänzungslieferung        1 

G E B Ü H R E N S A T Z U N G  
ZUR BENUTZUNGSSATZUNG FÜR DAS 

FREIBAD DER GEMEINDE LOHFELDEN 
(in der Fassung der 2. Änderungssatzung, gültig ab 4. Mai 2005  

und der Euro-Artikelsatzung vom 29.6.2000) 

 

Aufgrund der § 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 1.4.1993 
(GVBl. 1992 I S. 534), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.12.1994 (GVBl. I S. 816) in Ver-
bindung mit § 3 der Benutzungssatzung für das Freibad der Gemeinde Lohfelden vom 24.2.1994 
hat die Gemeindevertretung am 25. Januar 1996 folgende 

GEBÜHRENSATZUNG ZUR BENUTZUNGSSATZUNG FÜR DAS 
FREIBAD 

beschlossen: 

 
Artikel I 

§ 1 

Für die Benutzung des Freibades der Gemeinde Lohfelden gelten folgende Eintrittspreise: 

Tageskarten (Einzelkarten) 

a) Erwachsene         €    2,50 
b) Kinder ab vollendetem 7. Lebensjahr u. Jugendliche, Studenten, wehr- 
 pflichtige Soldaten, Zivildienstleistende und Schwerbehinderte  €    1,50 
c) Gruppenkarte für maximal 5 Personen, davon höchstens 2 Erwachsene €    6,00 
 
Ab 18.00 Uhr gelten für Tageskarten (Einzelkarten) 

a) Erwachsene         €    1,50 
b) Kinder ab vollendetem 7. Lebensjahr u. Jugendliche, Studenten, wehr- 
 pflichtige Soldaten, Zivildienstleistende und Schwerbehinderte  €    1,00 
c) Gruppenkarte für maximal 5 Personen, davon höchstens 2 Erwachsene €    3,50 
d) Darüber hinaus gelten keine weiteren Ermäßigungen. 
 
Dutzendkarte 

a) Erwachsene         €  22,00 
b) Kinder ab vollendetem 7. Lebensjahr u. Jugendliche, Studenten, wehr- 
 pflichtige Soldaten, Zivildienstleistende und Schwerbehinderte  €  12,00 
c) für die Dutzendkarte gelten nicht die Bestimmungen des Lohfelden-Passes. 
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Saisonkarten 

a) Erwachsene         €   45,00 
b) Kinder ab vollendetem 7. Lebensjahr u. Jugendliche, Studenten, wehr- 
 pflichtige Soldaten, Zivildienstleistende und Schwerbehinderte  €   20,00 
 
Familienkarte 

für Erziehungsberechtigte mit Kind/ern (bis zum vollendeten 18. Lebensjahr),  
die nachweislich zur Familie zählen bzw. zur Familie zählende Studenten, wehr- 
pflichtigen Soldaten, Zivildienstleistende und Schwerbehinderte; pro Familie €   65,00 
(Ausgabe durch die Gemeindekasse) 
 
Sonderstatus: 
für Alleinerziehende mit einem Kind (bis zum vollendeten  
18. Lebensjahr) das nachweislich hierzu zählt     47,00 € 
 
Sonstiges 

a) Geschlossene Klassen der Lohfeldener Schulen unter Aufsicht des Lehr- 
 personals         f r e i 
b) Kinder bis zum vollendeten 7. Lebensjahr in Begleitung Erwachsener f r e i 
c) Auswärtige Schulen sowie örtliche Vereine und Verbände nach vorheriger  
 Vereinbarung 
 
 

§ 2 
Mehrwertsteuer 

Vorstehende Eintrittspreise enthalten die Mehrwertsteuer. 
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